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RS Vwgh 1989/6/21 89/03/0088
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1989

Index

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

KflG 1952 §17;

KflG 1952 §9;

Rechtssatz

Wird ein Antrag nach § 9 K8G gestellt, so ist es von der über diesen Antrag getro;enen Entscheidung abhängig, ob in

der Folge eine Verwarnung nach § 17 KflG ausgesprochen werden darf oder nicht.
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